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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, Matthias 
Fischbach und Fraktion (FDP) 

Haushaltsplan 2022; 
hier: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Qualitätsentwick-

lung in der Kindertagesbetreuung 
 (Kap. 10 07 Tit. 633 92) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2022 wird folgende Änderung vorgenommen: 

In Kap. 10 07 wird der Ansatz im Tit. 633 92 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-
deverbände – Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung) um 194.513,2 Tsd. 
Euro von 119.000 Tsd. Euro auf 313.513,2 Tsd. Euro erhöht. 

 

 

Begründung: 

Mit der Zielsetzung der Qualitätsverbesserung der frühkindlichen Bildung wurde auf 
Bundesebene das sog. Gute-Kita-Gesetz beschlossen. Dieses sollte über Bundeszu-
schüsse die Länder dazu bewegen, in die Qualität zu investieren. Stattdessen entschied 
sich jedoch die Staatsregierung dazu, diese Mittel zu fast 60 Prozent für Beitragsent-
lastungen zu verwenden. Die Mittel, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt, soll-
ten zu 100 Prozent in die Qualitätsentwicklung fließen. 

Statt Investitionen in nicht zielgerichtete Maßnahmen, wie beispielsweise das Familien-
geld, soll verstärkt in die Verbesserung der Qualität in den Kitas investiert werden. Die 
zusätzlichen Mittel sollen u. a. für Fachkräftebedarfsanalysen, maximale Gruppengrö-
ßen, längere Betreuungszeiten, für eine Entwicklung des Betreuungsschlüssels hin zu 
einem Fachkräfteschlüssel, für eine Internationalisierung der frühkindlichen Bildung, 
Ausweitung und Verbesserung der (praxisintegrierten) Erzieherausbildung, sowie für 
die Qualitätsbegleitung und Fachberatung verwendet werden. Ziel ist es, dass in den 
Kitas gute Angebote verankert werden und somit auch mehr Chancengerechtigkeit ge-
schaffen wird. 

Die komplette Erhöhung dieses Tit. wird durch eine entsprechende Kürzung in Höhe 
von 194.513.211 Euro in Kap. 10 07 Tit. 633 91 (Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände – Beitragszuschuss für Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen) gegenfinanziert. 

 

 


